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Aussprache mit dem Verurteilten geführt hatte, nahm zu 
seinem Antrag eine ablehnende Haltung ein. Als der Ver
urteilte später (nach weiteren vier Monaten) nochmals 
einen Antrag stellte, wurde dieser wegen der inzwischen 
von ihm gezeigten Aktivitäten vom Verkehrssicherheits
aktiv befürwortet, und das Kreisgericht beschloß nunmehr 
die Verkürzung der Dauer des Fahrerlaubnisentzugs ge
mäß § 54 Abs. 3 StGB. Dieses Beispiel hat der FDGB- 
Kreisvorstand in den zentralen Schulungen der Verkehrs
sicherheitsaktive ausgewertet. Dabei kam es zu Diskus
sionen über das Für und Wider der vorzeitigen Rüdegabe 
der Fahrerlaubnis an die Verurteilten, die sich wegen 
Verkehrsgefährdung durch Trunkenheit zu verantworten 
hatten. Im Ergebnis der sachkundigen Beratung kamen 
die Mitglieder der Verkehrssicherheitsaktive übereinstim
mend zu der Auffassung, daß weder die generelle Ableh
nung der Anträge noch eine zu nachsichtige Anwendung 
der Möglichkeit des § 54 Abs. 3 StGB dem Anliegen der 
differenzierten, erzieherisch wirksamen Verwirklichung der 
Maßnahmen strafrechtlicher Verantwortlichkeit dient. Die 
Schulung trug damit wesentlich zu einer differenzierten 
Einschätzung der Voraussetzungen der vorzeitigen Rück
gabe der Fahrerlaubnis nach einheitlichen Bewertungs
maßstäben bei.

HANS-JOACHIM RÜGE, Staatsanwalt 
beim Staatsanwalt der Stadt Rostock

Zum Rechtscharakter der Empfehlungen 
nach § 20 Abs. 2 OWG

Aus der Sicht der Justizorgane haben F. M ü l l e r /  
P. L i s c h k e in NJ 1976, Heft 20, S. 613 ff. die Gerichts
kritiken, Hinweise und Empfehlungen als wichtige Mittel 
zur Erhöhung der Wirksamkeit der Rechtsprechung und 
zur Festigung der Gesetzlichkeit behandelt. Auch den ver
waltungsrechtlichen Empfehlungen gebührt Aufmerksam
keit, weil mit ihrer Hilfe nicht selten solche Unzuläng
lichkeiten und Mängel ausgeräumt werden, die auf Straf
taten oder andere Rechtsverletzungen begünstigend wir
ken. Besondere Bedeutung kommt den Empfehlungen nach 
§ 20 Abs. 2 OWG zu, die sich wesentlich von den verwal
tungsrechtlichen Forderungen und Auflagen unterscheiden. 
Forderungen und Auflagen sind verbindliche Verfügungen, 
mit denen Rechtsverhältnisse geschaffen, verändert oder 
aufgehoben werden (vgl. T. R i e m a n n  in Staat und 
Recht 1976, Heft 12, S. 1298). Sie sind für den Adressaten 
und auch für andere davon berührte Bürger oder Be
triebe rechtsverbindlich und sind vom verfügenden Organ 
durchsetzbar. Empfehlungen i. S. des § 20 Abs. 2 OWG 
stellen dagegen Entscheidungen der Ordnungsstrafbefug

ten dar, mit denen der Adressat (Bürger oder Betrieb) dar
auf hingewiesen wird, Mißstände, die in Ordnungsstraf
verfahren festgestellt worden sind, eigenverantwortlich zu 
beseitigen. Eine Empfehlung im Ordnungsstrafverfahren 
kann nur dann gegeben werden, wenn Mißstände vorlie
gen, deren Überwindung in die rechtliche Verantwortung 
des Adressaten der Empfehlung fallen. Kann der festge
stellte Mißstand allerdings mit verwaltungsrechtlichen 
Verfügungen überwunden werden, so sind diese anzuwen
den. Empfehlungen werden z. B. dann erteilt, wenn im 
Ordnungsstrafverfahren Mängel in der Leitung eines Be
triebes, Unregelmäßigkeiten im organisatorischen Ab
lauf oder Unordnung im Betrieb aufgedeckt werden.

Im Unterschied zu den verwaltungsredjtlichen Verfü
gungen sind die Empfehlungen nach § 20 Abs. 2 OWG nicht 
rechtsverbindlich. Das bedeutet jedoch nicht, daß sie der 
Adressat etwa nicht zu berücksichtigen braucht. Er wird 
mit der Empfehlung auf Unzulänglichkeiten oder Um
stände hingewiesen, zu deren Überwindung er zwar durch 
den Ordnungsstrafbefugten nicht verbindlich veranlaßt 
wird, für deren Beseitigung er jedoch rechtliche Verant
wortung trägt. Diese rechtliche Verantwortung trägt der 
Adressat z. B. nach den Bestimmungen der VEB-VO. Auf 
diese Pflichten wird er mit der Empfehlung im konkreten 
Fall hingewiesen. So ergeben sich für den Leiter eines 
VEB aus § 7 der VEB-VO, aus Art. 3 StGB sowie aus § 20 
Abs. 1 OWG Rechtspflichten zur Durchsetzung von Ord
nung, Disziplin und Sicherheit und zur Beseitigung der 
Ursachen und Bedingungen von Rechtsverletzungen.

Auf Grund der dem Adressaten obliegenden rechtlichen 
Verantwortung ist er also verpflichtet, die ihm mit der 
Empfehlung zur Kenntnis gelangten Mißstände zu beseiti
gen. Die Art und Weise und die Frist, in der er seiner 
rechtlichen Verantwortung gerecht wird, obliegt seiner 
Entscheidung. Er muß jedoch innerhalb von zwei Wochen ge
genüber dem Empfehlenden Stellung nehmen. Damit wird 
gesichert, daß das Organ, das die Empfehlung gegeben hat, 
darüber informiert wird, welche Maßnahmen der Adressat 
der Empfehlung eingeleitet hat und wann sie wie durch
gesetzt werden oder wurden. Erscheinen dem Ordnungs
strafbefugten (Empfehlenden) diese Maßnahmen unzurei
chend oder äußert sich der Adressat nicht zu der Empfeh
lung, dann wird entweder dessen übergeordnetes Organ 
oder der Staatsanwalt darüber informiert, damit diese 
evtl, mit disziplinarischen Mitteln bzw. wegen der vorlie
genden Rechtspflichtverletzung mit einem Mittel der all
gemeinen staatsanwaltschaftlichen Gesetzlichkeitsaufsicht 
einschreiten. Mitunter genügt es aber auch, den säumigen 
Adressaten nochmals auf seine Pflichten hinzuweisen. 
Hält der Adressat der Empfehlung diese nicht für gerecht
fertigt, entbindet ihn das nicht von der Pflicht, hierzu 
in der Frist von zwei Wochen Stellung zu nehmen.

Prof.Dr.se. WOLFGANG SURKAU, Berlin

Fragen und Antworten
Wie ist zu verfahren, wenn eine Entscheidung des Leiters 
ohne die im Gesetz vorgesehene Zustimmung der betrieb
lichen Gewerkschaftsleitung ergangen ist?

Die betrieblichen Gewerkschaftsleitungen haben das Recht, 
die im AGB oder in anderen Rechtsvorschriften geforderte 
Zustimmung zu Entscheidungen des Betriebsleiters zu er
teilen oder abzulehnen (§24 Abs. 1 Buchst, c AGB). Damit 
wird eine ausschlaggebende gewerkschaftliche Einfluß
nahme auf Entscheidungen des Betriebsleiters bzw. leiten
der Mitarbeiter ausgeübt, die für die Gestaltung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Werktätigen besonders be

deutsam sind. Mit dem Zustimmungsrecht wird gleichzei
tig eine nachdrückliche gewerkschaftliche Kontrolle in 
diesen Fragen wahrgenommen. Praktisch entscheidet die 
Gewerkschaftsleitung in dieser Form über wichtige vorge
sehene Leiterentscheidungen mit.

In § 24 Abs. 3 AGB wird die gewerkschaftliche Zustim
mung eindeutig als Rechtswirksamkeitsvoraussetzung für 
eine Reihe von Entscheidungen des Leiters geregelt. Damit 
wird die Rechtslage klar aufgezeigt: Die getroffenen Ent
scheidungen dürfen bei Ablehnung der gewerkschaftlichen 
Zustimmung grundsätzlich nicht in Kraft treten.

Die Zustimmung der betrieblichen Gewerkschaftsleitung 
ist vom Betriebsleiter immer vor seiner Entscheidung


